
Urlaub in Österreich
Wenn Sie Ihren Urlaub in
Österreich verbringen,
dann nehmen Sie einfach
Ihre e-card mit. Durch Vor-
lage dieses Nachweises
können Sie österreichweit
alle unsere Vertragspart-
ner in Anspruch nehmen. 
Sollten Sie einen Wahlarzt
oder eine Wahleinrich-
tung aufsuchen, so kön-
nen Sie die bezahlte
Originalhonorarnote bei
Ihrer zuständigen Landes-
oder Außen stelle zum all-
fälligen tarifmäßigen Ko-
stenersatz einreichen.
Urlaub im Ausland
Mit der Europäischen
Krankenversicherungs-
karte (diese ist auf der
Rückseite der e-card ange-
bracht) sind Sie während
eines vorübergehenden
Aufenthaltes im Gebiet
eines anderen EU- oder
EWR-Staates oder der
Schweiz geschützt. Sie er-
halten also alle Sach lei-
stungen, die sich als me-
dizinisch notwendig er-
weisen, entsprechend den
im jeweiligen Land gelten-
den Bestimmungen.
Mit Bosnien-Herzegowina,
Kroatien, Mazedonien,
Serbien, Montenegro und
der Türkei gelten zudem
zwischenstaatliche Ab-
kommen, die einen Ver si-
cherungsschutz mittels
Betreuungsschein gewähr-
leisten. Da diese Scheine
aber nur die Tatsache der
Versicherung in Österreich
bestätigen, müssen sie im
jeweiligen Urlaubsland
vor einem Arztbesuch in
einen örtlichen Kranken-
schein umgetauscht wer-
den.
Nicht vertraglich ge-
schützt ist man in allen an-
deren Staaten der Erde.
Dort gelten Sie im Ernst-

fall als Privatpatient – die
Kosten für eine Kranken-
behandlung müssen an
Ort und Stelle bezahlt
werden, die Originalrech-
nungen (mit Saldierungs-
vermerk!) können Sie bei
der BVA zur Kostenerstat-
tung einreichen. 
Doch Achtung: 
Die Höhe der Vergütung
richtet sich nach dem
österreichischen Kassenta-
rif! Um also unliebsame
Überraschungen zu ver-
meiden, empfehlen wir
vor Reisen in solche Län-
der dringend den Ab-
schluss einer privaten
Reisekrankenversiche-
rung!

Aber auch manche Ve r-
tragsstaaten sehen für be-
stimmte Leistungen
Selbstbehalte vor, die von
der österreichischen Sozi-
alversicherung nicht er-
setzt werden können. Der
Leistungsumfang orien-
tiert sich, wie oben er-
wähnt, immer nach der
Rechtslage des betreffen-
den Staates und kann vom
österreichischen Stan dard
abweichen. Eine zu sätzli-
che Reisever sicherung ist
also in jedem Fall empfeh-
lenswert – diese gewähr-
leistet möglicherweise
auch einen allfälligen

Rücktransport, dessen Ko-
sten von der österreichi-
schen Krankenver sicherung
grundsätzlich nicht über-
nommen werden.
Müssen Sie sich aus ande-
ren Gründen ins Ausland
begeben, zum Beispiel
wegen einer Versetzung
an eine Dienststelle im
Ausland, Studium oder
einer medizinischen Un-
tersuchung, dann wenden
Sie sich zeitgerecht an Ihre
zuständige Landes- oder
Außenstelle, die Sie über
Ihren Versicherungsschutz
bei längeren Auslandsauf-
enthalten informiert.
Egal wo Sie die Som mer-
monate verbringen – wir
wünschen Ihnen einen ge-
sunden und unfallfreien
Urlaub!

Egal wo Sie die 
Sommermonate ver-
bringen – wir wün-
schen Ihnen einen

gesunden und unfall-
freien Urlaub!

Die e-card
(Europäische

Krankenversi-
cherungskarte)

oder der
Urlaubskranken-
schein gehören

in jedes 
Reisegepäck.
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Sicher in den Urlaub! 


